
Satzung „Open Sky“ e.V.

§ 1 Name, Sitz, Eintragung 
Satzung 
Der Verein fuhrt den Namen „Open Sky“  Sitz des Vereins ist Wuppertal. Der Verein soll in 
das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung fuhrt er den Namenszusatz 
„e.V.“ Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnutzigkeit 
Zweck des Vereins ist die Förderung und Belebung der Bergischen Kulturszene, 
insbesondere der Musikszene.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Organisation und 
Durchführung von Konzerten. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegunstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tatig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins 
durfen nur fur Satzungsgemaße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhaltnismaßig hohe Vergutung 
begunstigt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
Mitglieder des Vereins konnen naturliche und juristische Personen werden. Uber den 
schriftlich (per Fax, E-Mail oder Brief) gestellten Aufnahmeantrag entscheidet der 
Vorstand. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags bedarf keiner Begrundung. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet 

1. mit dem Tod des Mitglieds bzw. mit der Auflosung der juristischen Person
2. durch freiwilligen Austritt
2. durch Ausschluss 

Der Austritt erfolgt durch Erklarung schriftlich (per Fax, E-Mail oder Brief) gegenuber 
einem Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Frist von 6 Wochen zulassig. 
Ein Mitglied kann wegen vereinsschadigendem Verhalten aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Dem Mitglied ist unter Bekanntgabe der erhobenen Vorwurfe Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Uber den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit 3⁄4 Mehrheit mit sofortiger Wirkung. 

§ 5 Beitrage 
Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen. Die Hohe wird von der 
Mitgliederversammlung bestimmt. 



§ 6 Vorstand 
Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden 
und dem Kassenwart.
Der ins Vereinsregister einzutragende Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus drei 
Vorstandsmitgliedern. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam 
vertretungsberechtigt. 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewahlt. 
Die Vorstandsmitglieder bleiben nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Wahl des neuen 
Vorstands im Amt. Wiederwahl ist moglich. 

§ 7 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung findet nach Bedarf, mindestens aber einmal jahrlich statt. 
Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. 
Jede ordnungsgemaß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfahig. 
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen Stimmenthaltungen bleiben 
außer Betracht. 
Zur Anderung der Satzung – einschließlich der Anderung des Vereinszwecks – sind 3/4 
der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Uber den Verlauf der Mitgliederversammlung ist von einem bei der Versammlung 
bestimmten Protokollfuhrer eine Niederschrift anzufertigen, aus der Ort, Zeit, Anzahl der 
anwesenden Mitglieder, die gefassten Beschlusse, der genaue Wortlaut des geanderten 
Satzungstextes und die Abstimmungsergebnisse hervorgehen. 
Das Protokoll ist durch den Versammlungsleiter und den Protokollfuhrer zu 
unterschreiben. 

§ 8 Auflosung des Vereins 
Bei Auflosung oder Aufhebung der Korperschaft oder bei Wegfall steuerbegunstigter 
Zwecke fallt das Vermogen der Korperschaft an: 
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der es unmittelbar und aussschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat.



§ 9 Liquidation des Vereins 
Die Liquidation erfolgt durch den letzten eingetragenen Vorstand gemeinschaftlich, es sei 
denn die Mitgliederversammlung beschließt etwas anderes. Die Bekanntmachung der 
Liquidation gemaß § 50 BGB erfolgt in der Westdeutschen Zeitung – WZ. 

Wuppertal, den 11.05.2014  
 


